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Allgemeine vorvertragliche Information 
 

Im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen um Pflege und Betreuung stehen die pflegebedürftigen 
Menschen. Wir sind darum bemüht, alle Bewohnerinnen und Bewohner sowohl in ihrer 
Selbständigkeit zu fördern, als auch dort tatkräftig zu unterstützen, wo qualifizierte Hilfe notwendig 
ist, weil die eigene Kraft nicht mehr ausreicht. 
 
Wir sind eine anerkannte und zugelassene Pflegeeinrichtung und Vertragspartner der Pflegekassen 
sowie der Sozialhilfeträger. Unsere Leistungen erstrecken sich von der Pflege über die Betreuung 
und die hauswirtschaftliche Versorgung. Die einzelnen Pflege- und Betreuungsleistungen stimmen 
wir mit den pflegebedürftigen Menschen ab, damit sie dem jeweiligen Bedarf entsprechen. Wir 
bieten qualifizierte Leistungen nicht nur im Bereich der Körperpflege, sondern selbstverständlich 
auch bei der Betreuung von z.B. altersverwirrten Menschen. Wir sind uns bewusst, dass mit dem 
Einzug in ein Pflegeheim die Sicherheit gesucht wird, auch in der letzten Lebensphase gut umsorgt 
zu sein. Da unsere Einrichtung über die notwendigen Vereinbarungen mit den Pflegekassen und 
der Sozialhilfe verfügt, ist ein Einzug selbstverständlich auch dann möglich, wenn die eigenen 
finanziellen Mittel nicht ausreichen und Sie finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe 
benötigen. Ihre Fragen hierzu beantworten wir gerne. 
 
Regelmäßige Betreuungsangebote sollen sowohl den Alltag abwechslungsreich gestalten helfen als 
auch die Kontakte zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern fördern. Gerne nehmen wir Ihre 
Anregungen zur Gestaltung auf, da uns sehr daran gelegen ist, unsere Angebote daran 
auszurichten, dass Ihnen sowohl Vertrautes als auch Neues geboten wird. 
 
Unser Angebot an Speisen und Getränken berücksichtigt sowohl die regionale Küche, als auch die 
besonderen Anforderungen der Ernährung im Alter. Mit den Mahlzeiten verbinden wir nicht nur die 
reine Nahrungsaufnahme, sondern auch immer den gemeinschaftlichen Kontakt. Die Mahlzeiten 
werden in unserem Speisesaal serviert. Zusätzlich werden noch weitere Zwischenmalzeiten 
angeboten. Denjenigen, die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit oder einer Erkrankung nicht an den 
Mahlzeiten im Speisesaal teilnehmen können, servieren wir gerne auf dem Zimmer.  
 
Unsere Einrichtung ist ruhig, aber verkehrsgünstig gelegen. Öffentliche Verkehrsmittel erreichen Sie 
in nur 300 Meter Entfernung. Einkaufsmöglichkeiten bestehen in dem Umfeld.  
 
Selbstverständlich bieten wir auch ein verlässliches Wohnangebot. Angeboten werden sowohl 
Einzelzimmer als auch Doppelzimmer, damit die persönlich angestrebte Wohnform auch möglich 
ist. So erleben wir häufig, dass der Kontakt in einem Doppelzimmer helfen kann, um einer 
Vereinsamung vorzubeugen. Alle unsere Zimmer sind mit ansprechenden und gut zugänglichen 
Sanitärbereichen ausgestattet, zusätzlich stehen ein modernes Pflegebad zur Verfügung. 
Selbstverständlich können Sie auch die unterschiedlichen Gemeinschafts- bzw. Gruppenräume 
sowie die Gartenanlage nutzen. 
 
Für uns ist es von besonderer Bedeutung, dass wir mit Ihnen und Ihren Angehörigen möglichst 
genau besprechen, welche Unterstützung Sie benötigen und wünschen. Je genauer wir dies 
Wissen, umso besser können wir Ihre Erwartungen erfüllen. Wir nehmen uns gerne die Zeit, um 
Ihnen ganz konkret erläutern zu können, ob und wie wir Ihre Erwartungen erfüllen können. Hierzu 
gehört auch, welchen Wohnraum wir Ihnen anbieten können.  
 
Gerne informieren wir Sie auch über die Ergebnisse der Qualitätsprüfung unserer Einrichtung. Die 
beigefügte Übersicht stellt die Ergebnisse in übersichtlicher Form dar. Für weitere Erläuterungen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Konkrete vorvertragliche Informationen nach § 3 Abs. 3 WBVG 
 
Mit dieser konkreten Aufzählung unserer unterschiedlichen Leistungen geben wir Ihnen einen 
Überblick in kurzer und verständlicher Form.  

 

• das Pflege- oder Betreuungsleistungen zugrunde liegenden Leistungskonzepts  

 
Für den Bewohner werden mit dem Ziel der Förderung der selbstständigen Lebensführung die im 
Einzelfall erforderlichen Hilfen bei Aktivitäten der Selbstversorgung und der Mobilität erbracht. Zu 
den Aktivitäten der Selbstversorgung zählen insbesondere die Körperpflege, dass An- und 
Auskleiden, Essen und Trinken sowie die Darm- und Blasenentleerung. Zu den Aktivitäten der 
Mobilität zählen insbesondere der Positionswechsel im Bett, das Umsetzen und das Sich-
Fortbewegen in der Einrichtung. Die Hilfen können in der Anleitung, Unterstützung, Beaufsichtigung 
oder der teilweisen oder vollständigen Übernahme einer solchen Aktivität bestehen. 
 

• des Umfangs und der Folgen eines Ausschlusses der Angebotspflicht nach § 8 Absatz 4  

 
Die Offenheit der Einrichtung bedeutet aber auch, dass wir baulich nicht darauf eingerichtet 
sind, eine geschlossene Form der Unterbringung anbieten zu können. Bewohner mit einem 
entsprechenden Unterbringungsbeschluss können wir somit nicht versorgen. 
Verändert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf des Bewohners, erbringt das Heim die 
entsprechend angepassten notwendigen Leistungen. Allerdings kann das Heim in einigen 
wenigen Fällen den entstehenden Bedarf nicht erfüllen. Eine Anpassung der Leistungen an 
einen veränderten Pflege- oder Betreuungsbedarf ist ausgeschlossen: 
 
a) Versorgung von Wachkomapatienten, Patienten mit apallischem Syndrom und von 

beatmungspflichtigen Patienten sowie von Patienten mit Krankheiten oder Behinderungen, die 
eine ununterbrochene Beaufsichtigung und die Möglichkeit der jederzeitigen Intervention 
erforderlich machen. Die Einrichtung ist ihrer Konzeption nach für eine intensivmedizinische 
Versorgung personell, baulich und apparativ nicht ausgestattet. 

b) Versorgung von chronisch mehrfach geschädigten Alkoholikern, von Patienten mit Morbus 
Korsakow und von suchtmittelabhängigen Personen. Aus Sicht der Einrichtung bedarf es wegen 
der mit diesen Krankheitsbildern häufig einhergehenden starken Tendenz zur Fremd- oder 
Selbstgefährdung für die Versorgung dieser Gruppen besonders hierfür fortgebildeten 
Personals. Die Einrichtung möchte jedoch nur die Gruppen versorgen, für die sie auch die 
Einhaltung der Qualitätsstandards gewähren kann. 

c) Bewohner, für die ein Unterbringungsbeschluss vorliegt oder die sonst unterbringungsähnliche 
Maßnahmen benötigen. Die Einrichtung betreibt keine geschlossene Abteilung, was 
Voraussetzung wäre, um diese Bewohner zu versorgen. Dies gilt insbesondere bei Bewohnern, 
bei denen eine Weglauftendenz mit normalen Mitteln eines Wegläuferschutzes nicht mehr 
beherrschbar ist und die sich dadurch selbst gefährden. 

Sollte der Gesundheitszustand des Bewohners in den genannten Fällen keine Weiterbetreuung 
mehr zulassen und die Einrichtung deshalb den Vertrag beenden müssen, wird sie den Bewohner 
bzw. dessen Angehörige bei der Suche nach einer anderweitigen geeigneten Unterkunft und 
Betreuung unterstützen. 
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• die Pflege- oder Betreuungsleistungen  
  

Das Heim erbringt im Rahmen der vollstationären Versorgung nach § 43 SGB XI Leistungen der 
Pflege, der medizinischen Behandlungspflege und der sozialen Betreuung (allgemeine 
Pflegeleistungen).  
 
Für den Bewohner werden die im Einzelfall erforderlichen Hilfen bei den Verrichtungen des 
täglichen Lebens mit dem Ziel einer selbständigen Lebensführung erbracht. Diese Hilfen können 
Anleitung, Unterstützung, Beaufsichtigung und teilweise oder vollständige Übernahme der 
Verrichtungen sein. Zu den Leistungen der Pflege gehören 

• Hilfen bei der Körperpflege, 

• Hilfen bei der Ernährung,  

• Hilfen bei der Mobilität. 
 
Neben den Leistungen der Pflege und der sozialen Betreuung erbringt die Einrichtung Leistungen 
der medizinischen Behandlungspflege durch das Pflegepersonal. Bei den Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege handelt es sich um pflegerische Verrichtungen im 
Zusammenhang mit ärztlicher Therapie und Diagnostik (z.B. Verbandswechsel, Wundversorgung, 
Einreibung, Medikamentengabe etc.), für deren Veranlassung und Anordnung der jeweils 
behandelnde Arzt des Bewohners zuständig ist. Die ärztlichen Leistungen sind nicht Gegenstand 
dieses Vertrages. 
Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege werden unter der Voraussetzung erbracht, 
dass 

• sie vom behandelnden Arzt veranlasst wurden und im Einzelfall an das Pflegepersonal 
delegierbar sind, 

• die persönliche Durchführung durch den behandelnden Arzt nicht erforderlich ist und 

• der Bewohner mit der Durchführung der ärztlich angeordneten Maßnahmen durch Mitarbeiter 
des Heims einverstanden ist. 

Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege als Bestandteil der nach dem SGB XI zu 
erbringenden pflegerischen Versorgung werden durch die Einrichtung erbracht und durch das 
Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen abgegolten, sofern es sich nicht um Leistungen aufgrund 
eines besonders hohen Versorgungsbedarfs im Sinne des § 37 Abs. 2 SGB V oder sonst um 
Leistungen wie etwa bei der Palliativversorgung nach § 37b SGB V handelt, für die auf der 
Grundlage einer gesonderten vertraglichen Vereinbarung Anspruch gegen die Krankenkasse 
besteht.  

 

• die einzelnen weiteren Leistungen nach Art, Inhalt und Umfang  

 
Die Unterkunftsleistungen umfassen außerdem: 
 

• die regelmäßige Reinigung des Wohnbereiches, der Gemeinschaftsräume, Funktionsräume, 
Küche und übrigen Räume, 

• Heizung, die Versorgung mit bzw. Entsorgung von Wasser und Strom sowie Abfall, 

• die Instandhaltung des Wohnraums mit Ausnahme der aufgrund schuldhafter, vertragswidriger 
Abnutzung durch den Bewohner erforderlichen Instandsetzung, 

• Wartung und Unterhaltung der Gebäude, der technischen Anlagen und der Außenanlagen 
sowie der Gebäudeausstattung und der Einrichtungsgegenstände, soweit letztere nicht vom 
Bewohner eingebracht wurden. 

 
Die Verpflegung 

 
Die Speise- und Getränkeversorgung durch das Heim umfasst die Zubereitung und Bereitstellung 
von Speisen und Getränken. Kalt- und Warmgetränke Kalt- und Warmgetränke (Kaffee, Tee; 
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Wasser und einfache Säfte) stehen dem Bewohner jederzeit in unbegrenzter Menge zur Deckung 
des eigenen Bedarfs zur Verfügung. Ein bedarfsgerechtes, abwechslungsreiches und vielseitiges 
Speisenangebot wird zur Verfügung gestellt. Die Einrichtung bietet dem Bewohner täglich drei 
Mahlzeiten, bestehend aus Frühstück, Mittag- und Abendessen, eine Zwischenmahlzeit am späten 
Vormittag sowie Nachmittagskaffe/-tee an. Außerdem bietet das Heim darüber hinaus eine 
Zwischenmahlzeit früh am Morgen und am späten Abend an. Die Mahlzeiten werden, außer bei 
medizinischer Notwendigkeit, in unserem Speiseraum serviert. 
 
Diätetische Lebensmittel wie z.B. Sondennahrung, die nach den Arzneimittelrichtlinien Leistungen 
nach dem SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) darstellen, sind nicht Gegenstand der 
Verpflegungsleistung des Heims. 
 

• die jeweils zu zahlenden Entgelten 

 

Die Entgelte für Unterkunft, Verpflegung und allgemeine Pflegeleistungen werden in 
Vereinbarungen zwischen den Pflegekassen, den Sozialhilfeträgern und dem Heim nach §§ 85, 87 
SGB XI festgelegt. Bei Änderung der Vergütungsvereinbarungen haben sowohl der Bewohner wie 
auch das Heim Anspruch auf Anpassung des Heimvertrages.  

 

Der Pflegesatz (Entgelt für Leistungen der Pflege, der medizinischen Behandlungspflege und der 
sozialen Betreuung) richtet sich nach dem Versorgungsaufwand, den der Bewohner nach Art und 
Schwere seiner Pflegebedürftigkeit benötigt. Die Pflegesätze sind in fünf Pflegegrade eingeteilt. Bei 
der Zuordnung des Bewohners ist der von der Pflegekasse/Pflegeversicherung festgestellte 
Pflegegrad gemäß § 15 SGB XI zugrunde zu legen. 

 
Das monatliche Entgelt für Unterkunft beträgt pro Tag XX.XX €. 
 
Das monatliche Entgelt für Verpflegung beträgt pro Tag XX,XX €.  

 

Das monatliche Entgelt für Investitionskosten beträgt pro Tag XX,XX € 

 

Der Pflegesatz gültige Pflegesatz und die Gesamtkosten ist in der Anlage 1 angefügt. 
 

 

• die Voraussetzungen für mögliche Leistungs- und Entgeltveränderungen  

 
Verändert sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf des Bewohners, so ist der Bewohner bzw, 
Vorsorgebevollmächtigte auf schriftliche Aufforderung des Heims verpflichtet, bei seiner 
Pflegekasse/Pflegeversicherung die Zuordnung zu einem höheren Pflegegrad zu beantragen. 
Der Bewohner bzw. Vorsorgebevollmächtigte verpflichtet sich, die Heimleitung unverzüglich darüber 
in Kenntnis zu setzen, wenn ein Antrag auf Zuordnung zu einem höheren Pflegegrad gegenüber der 
Pflegekasse/Pflegeversicherung gestellt wird oder eine Änderung des Pflegegrades durch diese 
erfolgt 
 

 
Das Heim kann eine Erhöhung des Entgelts verlangen, wenn sich die bisherige 
Berechnungsgrundlage verändert und das erhöhte Entgelt sowie die Erhöhung selbst angemessen 
sind. Die mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern jeweils vereinbarten bzw. festgesetzten 
Entgelte und Entgelterhöhungen sind als angemessen anzusehen 
Das Heim hat dem Bewohner eine beabsichtigte Erhöhung des Entgelts schriftlich mitzuteilen und 
zu begründen. Aus der Mitteilung muss der Zeitpunkt hervorgehen, zu dem das Heim die Erhöhung 
des Entgelts verlangt. Bei Einhaltung der Voraussetzungen besteht ein Anspruch der Einrichtung 
auf Zustimmung des Bewohners zur Entgelterhöhung.  
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• Ihr Zimmer  
 
Das Heim überlässt dem Bewohner ab  ________________ 

      
      im Hause das   Einzelzimmer   Doppelzimmer Nr. ________  
 
Das Zimmer hat eine Wohnfläche von _____ m2 , sowie anteilig* _____ m2 Nebenfläche        
und befindet sich im  
 
  Erdgeschoss   1. Stock   Dachgeschoss des 
  Altbau      Neubau .  
 
 Das Zimmer ist wie folgt ausgestattet: 

- Bad mit Waschbecken, Toilette, Dusche, Spiegelschrank zur     
  alleinigen Nutzung   

   Nutzung mit einem anderen Mitbewohner  
- Hausnotrufanlage 
- Telefonanschluss  
- Fernsehanschluss  
- teilmöbliert mit Pflegebett, Nachtisch, Kleider-Wäscheschrank, Kommode 
- Deckenleuchte, Gardinen und Stores* 
 
- ___________________________________________________________ 
 
- ___________________________________________________________  

 
Der Bewohner hat darüber hinaus das Recht zur Mitbenutzung der für alle Bewohner vorgesehenen 
Räume und Einrichtungen des Heimes.  
Der Bewohner kann seinen Raum auch mit eigenen Gegenständen ausstatten. Von den 
Gegenständen darf keine Gefährdung ausgehen und sie dürfen die Betreuungs- und Pflegeabläufe 
nicht behindern. Bei Mehrbettzimmern sind auch die Wünsche der Mitbewohner zu beachten. In 
Zweifelsfällen entscheidet die Heimleitung nach pflichtgemäßer Prüfung der berechtigten Interessen 
der Bewohner. 
Die Aufstellung und Benutzung elektrischer Heiz- und Kochgeräte sowie sonstiger Geräte, die eine 
Brandgefahr darstellen können, bedürfen einer jederzeit widerruflichen Zustimmung des Heims. Der 
Bewohner ist ohne Zustimmung des Heimes nicht berechtigt, an heimeigenen baulichen oder 
technischen Einrichtungen und Geräten wie Klingel, Telefon, Lichtstrom, Gemeinschaftsantenne 
usw. Änderungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 

 

• Informations-, Beratungs- und Beschwerdemöglichkeiten 

 
Nach § 5 Abs. 10 HeimG hat der Heimbewohner das Recht, sich beim Träger, der 
Heimaufsichtsbehörde oder der Arbeitsgemeinschaft nach § 20 Abs. 5 HeimG beraten zu lassen 
oder sich über Mängel in der Leistungserbringung zu beschweren. Für Beschwerden oder bei 
Beratungsbedarf stehen erfahrene Ansprechpartner bei den unten aufgeführten Adressen zur 
Verfügung. 
 
 

Heimaufsichtsbehörde: Träger: 
 
Kommunaler Sozialverband Sachsen    Pflegezentrum Beck GmbH & Co. KG 
Außenstelle Chemnitz      Siedlung 57 
Fachdienst 350 Heimaufsicht     01816 Bad Gottleuba - Berggießhübel 
Reichsstraße 3      vertreten durch: Tabea Beck 
09112 Chemnitz  
 


